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Gemeinderatskanzlei

Gossauerstrasse 5

9246 Niederbüren
Gesuch für Veranstaltungen

Das Gesuch ist 6 Monate vor dem Anlass an die obenstehende Adresse einzureichen. 
Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen. Unterschrieben zurück an Gemeinderatskanzlei.

Veranstalter (Verein)

Mail: 








Verantwortl. Leiter/in

Tel.-Nr.


Adresse


Unterhaltungsanlass


Ort, Datum, Zeit

Beginn  
Ende 




Bitte ankreuzen,
 FORMCHECKBOX 
 Der Anlass ist öffentlich   
 FORMCHECKBOX 
 Beschränkter Personenkreis 

bzw. ausfüllen


     (z.B. persönlich geladene Gäste)



 FORMCHECKBOX 
 mit /  FORMCHECKBOX 
 ohne Alkoholausschank



 FORMCHECKBOX 
 mit /  FORMCHECKBOX 
 ohne Polizeistundenverlängerung:  



wenn "mit"  = bis       Uhr



Musikgruppe inkl. Adresse: 
     
 

Tombola:
nein / wenn ja:
Lotto-Veranstaltung:      nein / wenn ja:

Anzahl Lose  
     
      FORMTEXT 

     

Karten à Fr. = Fr.
      
Preis pro Los 
     
     
Karten à Fr.      = Fr.
      
Verlosungssumme 
     

     
Karten à Fr.      = Fr.
     
Trefferzahl    
     
Lotto-Summe
= Fr.
     
Gewinnsumme 
     
Gewinnsumme
= Fr.
      
Die Gewinnsumme hat mindestens 50% der Verlosungs-/Lotto-Summe zu betragen, wenigstens 10% der Lose müssen Treffer sein. Bargeldpreise dürfen nicht ausgerichtet werden. Eine Trefferliste ist vor dem Anlass der Gemeinderatskanzlei einzureichen. Die Gebühr richtet sich nach dem Gebührentarif für die Staats- und Gemeindeverwaltung (sGS 821.5, Nr. 50.15-18).

Bemerkungen/Anträge/Unterschrift des Veranstalters:

     
Niederbüren,          
Unterschrift:         
Verfügung: 

1.
Das Patent für den aufgeführten Anlass wird erteilt:  FORMCHECKBOX 
 mit /  FORMCHECKBOX 
 ohne Alkoholausschank.

2.
„Verlängerung“ ( FORMCHECKBOX 
 mit /  FORMCHECKBOX 
 ohne):  Beginn Schliessungszeit um       Uhr

3.
Auflagen und Bedingungen: 

Jungendschutzgesetz beachten (Alkoholausschan und Tabakwaren), Allergiengesetz einhalten, Parkordnung organisieren (nicht auf öffentlicher Strasse). Siehe auch Rückseite!
4.
Gebühr: 

Fr.     
9246 Niederbüren, 

Gemeinderatskanzlei Niederbüren





Der Ratsschreiber





M. Ramseier
Rechtsmittel

Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 40 und 47 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16.5.1965 (VRP) innert 14 Tagen seit der Eröffnung Rekurs beim Gemeinderat Niederbüren erhoben werden. Der Rekurs hat einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung zu enthalten.

Wichtige Vorschriften des Gastwirtschaftsgesetzes vom 26.11.1995 (GWG)

Pflichten des Patentinhabers

Der Patentinhaber sorgt für Ordnung, insbesondere, dass die Nachbarschaft nicht durch übermässige Einwirkungen belästigt wird.

Im Sinne der Alkoholprävention müssen nach neuem Gastwirtschaftsgesetz 3 alkoholfreie Getränke billiger angeboten werden als das günstigste alkoholische Getränk gleicher Menge. Der Patentinhaber darf die Gäste nicht zu übermässigem Alkoholkonsum veranlassen. Er darf Betrunkenen sowie Personen, die mit einem Alkoholverbot oder einer Abstinenzverpflichtung belegt sind, keine alkoholischen Getränke abgeben. Auch Jugendlichen unter 16 Jahren darf er keine alkoholische Getränke abgeben. Gebrannte Wasser dürfen nicht an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben werden. 

Preisbekanntgabe

Angebot und Preise von Speisen und Getränken sind gut sichtbar bekanntzugeben.

Hygiene im Festwirtschaftsbetrieb

Der Hygiene im Festwirtschaftsbetrieb ist die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken. Die genutzten Räume haben den bau-, feuer- und lebensmittelpolizeilichen Vorschriften zu entsprechen.

Verkürzung der Schliessungszeit

Die Schliessungszeit kann auf Gesuch des Patentinhabers verkürzt oder aufgehoben werden.

Tombola/Lotto

Die Tombola/Lottoveranstaltung wird mit einer separaten Bewilligung erteilt. Die Gewinnsumme hat mindestens 50% der Verlosungssumme zu betragen, wenigstens 10% der Lose müssen Treffer sein. Bargeldpreise dürfen nicht ausgerichtet werden. Eine Tombola-Trefferliste ist vor dem Anlass der Gemeinderatskanzlei Niederbüren einzureichen.

Parkplätze

Die Bereitstellung einer genügenden Anzahl Parkplätze ist Sache des Veranstalters. Die Strassen, Trottoirs und Wege um das Veranstaltungsgelände sind im gebotenen Masse dauernd offen zu halten. Verkehrsflächen vor Feuerwehrfahrzeughallen/Feuerwehrdepots sind freizuhalten, sodass der Feuer​wehr die ungehinderte Wegfahrt jederzeit gewährleistet ist. 

Begründung im Falle einer Ablehnung

....................................................................................................................................................................
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